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AP 2002: Agrarpolitik und Raumplanung
Nach den landwirtschaftlichen Produktionsszenarien werden mittelfristig
zwischen 80000 und 130000 Hektaren Landwirtschaftsflächen frei werden. Das gäbe
beispielsweise 2000 mittelgrosse Golfplätze - oder viel Raum für Naturschutz
und ökologische Ausgleichsmassnahmen. Die «Agrarpolitik 2002» (AP 2002) ist
somit nicht nur ein Thema für Bauern.

Die erste Etappe der Landwirtschaftsreform wurde in den letzten Jahren
realisiert. Dazu gehörten die Trennung von Preis- und Einkommenspolitik, die

Abgeltung ökologischer Leistungen, Preissenkungen und der Umbau der Grenz-
schutzmassnahmen (Gatt/WTO). Die zweite Etappe unter dem Begriff «Agrarpolitik

2002» zielt auf die Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und
Marktkonformität, die Liberalisierung der Preise und Margen, die Senkung der
Produktionskosten und die Förderung effizienter Strukturen sowie die Ausrichtung auf
die nachhaltige Produktion. Dazu entsteht das neue Landwirtschaftsgesetz, dessen

Vernehmlassung kürzlich abgeschlossen wurde.
Eines der Hauptziele der «AP 2002» ist die nachhaltige Produktion. Das

Bundesamt für Landwirtschaft rechnet damit, dass bis zurJahrtausendwende die

gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche nach den Methoden der integrierten
Produktion oder des biologischen Landbaus bewirtschaftet wird. Die Öko-Beiträge
sollen dazu gezielt ausgebaut werden. Die Aussicht auf die flächendeckende,

umweltgerechte Produktion ist erfreulich. Aus der Sicht der Raumplanung und
des Umweltschutzes stellen sich aber auch folgende Fragen: Was geschieht auf
den Flächen, die nicht mehr als landwirtschaftliche Nutzfläche gebraucht
werden? Welcher Art sind die Strukturverbesserungen, die künftig vom Bund unterstützt

werden? Wie wird die zulässige Nutzung in den Landwirtschaftszonen
umschrieben?

Die Strukturverbesserungen (Meliorationen) sind gemäss Gesetzesentwurf
weiterhin ein Instrument der Agrarpolitik. Eingebaut werden Anforderungen der
Ökologie und des Natur- und Landschaftsschutzes, das Verfahren wird teilweise
vereinfacht. Beiträge an Strukturverbesserungen sind WTO-konform; auch in
den EU-Staaten werden umfangreiche Mittel dazu eingesetzt. Primärziel dabei ist
die Verbilligung der Produktion. Diese darf aber nicht auf Kosten raumplanerischer

und ökologischer Zielsetzungen gehen. Das Instrument der Meliorationen
müsste daher vielmehr von der Raumplanung und dem Umweltschutz her

eingesetzt oder mindestens mitgetragen werden, und die Trägerschaft müsste die
Gemeinde sein.

Auch die restriktive Nutzung der Landwirtschaftszonen kommt mit der

Agrar-Liberalisierung ins Wanken. Ende September 1995 wurde die Auswertung
der Vernehmlassung zur «Lex Durrer» (Teilrevision des Raumplanungsgesetzes
zum Bauen ausserhalb der Bauzonen) publiziert. Das Fazit: Die Mehrheit der
Kantone und alle Planungs- und Umweltverbände sind skeptisch eingestellt
gegenüber Lockerungen. Die Teilrevision soll nun gemäss Bundesrat differenzierte
Planungsinstrumente bringen (z.B. Zonen für die bodenunabhängige
Landwirtschaftsproduktion). Für die bestehende Bausubstanz seien vollständige Llmnut-

zungen für landwirtschaftsnahe gewerbliche Zwecke sowie für Wohnzwecke
denkbar. Die Schranken für die Umnutzung bestehender Bauten sind gewiss zu

überprüfen und zu präzisieren; neue Bauzonen unter dem Titel «Wettbewerbsfähigkeit

der Landwirtschaft» sind aber zu verhindern.

Raumplanung und Umweltschutz müssen in der Agrarpolitik mitdenken
und mithandeln. Die Gesetzesänderungen bieten die Chance, die Koordination
zwischen landwirtschaftlicher Nutzung, Natur- und Landschaftsschutz,
Raumplanung und Umweltschutz effizienter zu gestalten.
Thomas Glctlthard
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